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RS OGH 1971/2/16 8Ob25/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1971

Norm

ABGB §92 C

ABGB §1323 F

ABGB §1325 D2a

Rechtssatz

Steht die Geschädigte und Ehefrau ihrem Ehemann durch Beistellung ihres eigenen Fahrzeuges im Erwerb nach

Kräften bei, dann muß ihr auch das Recht eingeräumt werden, ein Ersatzfahrzeug mit der gleichen Zweckbestimmung

in Anspruch zu nehmen.
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